
Nach den Bestimmungen des Baugesetzbuches und der Geschäftsordnung erfolgte 
eine Bekanntmachung in den Aushangkästen sowie in den Zeitungen. Zusätzlich 
besteht die Möglichkeit, sich über das Internet – Bürgerinformationsportal der Stadt 
Schortens - über öffentliche Sitzungen zu informieren. Darüber hinaus besteht für die 
Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, sich während des Zeitraumes der öffentlichen 
Auslegung, die als nächster Verfahrensschritt folgt, zu der Planung äußern. 


